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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Privatrecht

Die Motion Buffat (svp, VD) scheiterte in der Sommersession 2021 im Ständerat mit 26
zu 19 Stimmen. Die ständerätliche Rechtskommission hatte zuvor kontrovers über den
Vorstoss für eine automatische Löschung einer getilgten betriebenen Forderung
diskutiert und sich schliesslich äusserst knapp gegen die Motion entschieden. Der
Mehrheitsantrag stütze sich auf zwei Argumente, so Kommissionssprecher Beat Rieder
(mitte, VS): Erstens würde bei einer Annahme der Motion der Anreiz wegfallen, die
Schulden frühzeitig zu begleichen, um eine Betreibung und damit den Eintrag ins
Register zu verhindern. Eine Zahlung im letzten Moment vor der Verpfändung reichte
dann noch immer aus, um den Eintrag zu löschen. Als Konsequenz könne dies zu einer
sinkenden Zahlungsmoral in der Bevölkerung führen. Zweitens würde die für
Drittpersonen relevante Aussagekraft der Betreibungsregistereinträge zur
Zahlungsmoral und dem Zahlungswillen einer Person verloren gehen. Bundesrätin Karin
Keller-Sutter stimmte dem zu und ergänzte, dass Betreibungsregistereinträge
grundsätzlich, unabhängig von den Gründen, Auskunft über Betreibungen einer Person
gäben und nicht zur Auskunft über einzelne offene Rechnungen oder Forderungen
dienten. 
Im Namen der Kommissionsminderheit, bestehend aus Ständerätinnen und Ständeräten
der Grünen und der SP, widersprach Céline Vara (gp, NE): Es könne jede Person
plötzlich in finanzielle Schwierigkeiten geraten und dadurch einer Betreibung
gegenüberstehen. Dies sei insbesondere in der Covid-19-Pandemie für zahlreiche
Selbstständige, Kurzarbeitsentschädigung-Beziehende und Personen, welche ihren Job
verloren hatten, zur Realität geworden. Diese Personen seien nicht zwingend schlechte
Zahlende, sondern seien unverschuldet in diese Situation geraten. Der Eintrag im
Betreibungsregister wirke sich in Form von sozialer Unsicherheit und persönlichen
Schwierigkeiten negativ auf die betroffenen Personen aus und könne weitere Nachteile
nach sich ziehen. Es gebe bei beglichenen oder ungerechtfertigten Betreibungen
keinen Grund, diese – einer moralischen Strafe gleichend – noch im Register stehen zu
lassen. Vara argumentierte zudem, dass es für Drittpersonen relevanter sei, in
Erfahrung zu bringen, ob die Person mit ihren Einkünften künftig finanziellen
Verpflichtungen nachkommen könne, als deren vergangene Betreibungen zu kennen.
Dennoch sprach sich die Ratsmehrheit für Ablehnung der Motion aus. 1
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In der Wintersession 2022 beugte sich der Ständerat als Zweitrat über die Revision des
sechsten Kapitels des IPRG betreffend das internationale Erbrecht. Im Gegensatz zur
Schwesterkammer war Eintreten hier unbestritten. Allerdings sorgten vier von der
vorberatenden RK-SR eingebrachte Änderungsvorschläge für deutlich mehr
Diskussionsbedarf als im Erstrat. Erstens ging es darum, ob im Gesetz – wie vom
Bundesrat vorgesehen – ausdrücklich festgehalten werden soll, dass die Schweizer
Behörden ihre Zuständigkeit von der Untätigkeit der Behörden anderer für die
Zuständigkeit in Frage kommender Staaten abhängig machen können sollen.
Hintergrund der Diskussion war der heute angewandte Grundsatz, dass bei
verstorbenen Schweizer Bürgerinnen und Bürgern mit letztem Wohnsitz im Ausland die
schweizerischen Behörden für die Nachlassabwicklung zuständig sind, sofern sich die
Behörden des Wohnsitzstaates nicht damit befassen. Allenfalls kämen aber noch
weitere Staaten für eine Zuständigkeit in Frage, wenn die verstorbene Person etwa noch
einen anderen ausländischen Heimatstaat hatte oder Grundstücke in einem weiteren
ausländischen Staat besass. Der Bundesrat wollte mit einer Ergänzung im genannten
Sinne deshalb den Auffangcharakter der Schweizer Zuständigkeit festhalten: Es gehe
darum, zu verhindern, dass sich niemand mit dem Nachlass eines Auslandschweizers
oder einer Auslandschweizerin befasse. Es sei nicht das Ziel, dass die Schweiz möglichst
das Verfahren führen könne, sondern dass Parallelverfahren und
Zuständigkeitskonflikte vermieden werden, erklärte Bundesrätin Karin Keller-Sutter.
Eine Minderheit Vara (gp, NE) unterstützte die Version des Bundesrates. Die
Kommissionsmehrheit plädierte indes dafür, die Ergänzung zu streichen. Es sei
«vielleicht nicht das Beste», so Kommissionssprecher Thomas Hefti (fdp, GL), «wenn
wir der ganzen Welt kundtun, dass wir unser Recht und unsere Zuständigkeit von der
Inaktivität der ausländischen Behörden abhängig machen». Mit 31 zu 10 Stimmen folgte
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der Ständerat dem Antrag der Mehrheit und strich die Ergänzung aus dem Entwurf.
Zweiter Streitpunkt war die gleiche Bestimmung in Bezug auf ausländische
Erblasserinnen und Erblasser mit letztem Wohnsitz im Ausland. In diesen Fällen käme
eine Zuständigkeit der Schweizer Behörden für den in der Schweiz gelegenen Nachlass
in Frage. Mit den gleichen Argumenten gelangte die Ständekammer zur gleichen
Entscheidung wie zuvor. 
Auch im dritten Diskussionspunkt ging es um eine vom Bundesrat vorgeschlagene
Ergänzung zur Vermeidung von Zuständigkeitskonflikten. Die Regierung wollte
ausdrücklich im Gesetz festhalten, dass eine Zuständigkeit der Schweizer Behörden
ausgeschlossen ist, wenn die verstorbene Person im Testament oder einem Erbvertrag
von ihrem Recht Gebrauch gemacht hat, den Nachlass ganz oder teilweise der
Zuständigkeit eines ausländischen Heimatstaates zu unterstellen, und sich diese
ausländischen Behörden mit dem Nachlass befassen. Das werde heute in der Praxis
bereits so gehandhabt; es gehe lediglich um eine Klarstellung, erläuterte Bundesrätin
Keller-Sutter, die sich wiederum für die Minderheit Vara aussprach.
Kommissionssprecher Hefti vertrat den Mehrheitsantrag auf Streichen: Weil der
Vorschlag der heutigen Rechtsprechung entspreche, werde durch den Verzicht auf den
Absatz nichts geändert, man erlaube aber der Rechtsprechung, sich später allenfalls
weiterzuentwickeln und fallgemässe Lösungen zu finden. Die Kantonskammer folgte
auch diesem Antrag mit 28 zu 12 Stimmen und schuf so eine dritte inhaltliche Differenz
zum Erstrat.
Dieses Recht, den Nachlass wahlweise dem Recht des Wohnsitz- oder eines
Heimatstaates zu unterstellen, war auch Kern des vierten umstrittenen Punktes. Hier
schlug die Kommissionsmehrheit eine Ergänzung vor, wonach Schweizer Bürgerinnen
und Bürger nur noch das schweizerische Recht wählen können sollen. Wie
Kommissionssprecher Hefti ausführte, stand dahinter die Befürchtung, dass Doppel-
oder Mehrfachbürger ein ausländisches Recht wählen würden, um die Schweizer
Pflichtteilsregelung zu umgehen. Minderheitssprecher Carlo Sommaruga (sp, GE) sprach
sich gegen diesen Zusatz aus, weil man damit Schweizer Doppelbürgerinnen und
-bürgern ein Recht vorenthalte. Im Vergleich zu Mehrfachbürgerinnen und -bürgern,
die keine schweizerische Staatsbürgerschaft besitzen, würden Schweizerinnen und
Schweizer mit weiteren Staatsbürgerschaften durch diese Regelung benachteiligt. Für
Ausländerinnen und Ausländer gelte das Wahlrecht nämlich weiterhin, fügte die
Justizministerin an, und dort habe der Gesetzgeber «die mit einer Rechtswahl
verbundene Nichtgeltung des schweizerischen Pflichtteilsrechts in Kauf genommen».
Diese Argumentation blieb allerdings mehrheitlich ungehört: Mit 27 zu 13 Stimmen
schloss sich der Ständerat auch hier seiner Kommissionsmehrheit an. In der
Gesamtabstimmung nahm die kleine Kammer die Vorlage einstimmig bei einer
Enthaltung an. Mit vier inhaltlichen Differenzen geht sie zurück an den Nationalrat. 2

1) AB SR, 2021, S. 363 ff.; Bericht der RK-SR vom 20.5.21
2) AB SR, 2022, S. 1353 ff.
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